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Der Golfplatzbetrieb geht weiter!

Vergangenen Donnerstag konnte nach zahlreichen Vorgesprä-
chen ein neuer Pachtvertrag für den Golfplatz geschlossen wer-
den. Wir freuen uns gemeinsam mit der bisherigen Pächterin 
Helga Hacker eine Lösung gefunden zu haben. Frau Hacker 
wird den Platz weiterhin betreiben und die neue Golfsaison hat 
schon begonnen!

Der Gemeinde war es wichtig dieses touristische Aushänge-
schild für die Gemeinde zu erhalten. Wir freuen uns, dass es 
nun in bewährten Händen weitergeht. Wir bedanken uns bei 
allen Beteiligten und blicken gespannt auf die zukünftige Ent-
wicklung der Golfanlage!

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
gemäß § 25 Abs. 1 GKZ zur Übertragung der Aufgaben nach 
§§ 192 bis 197 BauGB für die Einrichtung eines gemeinsamen 
Gutachterausschusses und einer gemeinsamen Geschäftsstelle 
auf die Stadt Balingen als erfüllende Gemeinde

zwischen�   
den Städten und Gemeinden 

1.	Stadt Balingen�  
vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Helmut Reitemann 
Färberstraße 2 in 72336 Balingen 

2. �Stadt Geislingen�  
vertreten durch Herrn Bürgermeister Oliver Schmid�  
Vorstadtstrasse 9 in 72351 Geislingen 

3. �Stadt Rosenfeld�  
vertreten durch Herrn Bürgermeister Thomas Miller�  
Frauenberggasse 1 in 72348 Rosenfeld 

4. �Stadt Schömberg�  
vertreten durch Herrn Bürgermeister Karl-Josef Sprenger�  
Alte Hauptstraße 7 in 72355 Schömberg 

5. �Gemeinde Dautmergen�  
vertreten durch Herrn Bürgermeister Hans Joachim Lippus�  
Grabenstr. 1 in 72356 Dautmergen 

6. �Gemeinde Dormettingen�  
vertreten durch Herrn Bürgermeister Anton Müller�  
Wasenstraße 38 in 72358 Dormettingen 

7. �Gemeinde Dotternhausen�  
vertreten durch Frau Bürgermeisterin Marion Maier�  
Hauptstraße 21 in 72359 Dotternhausen 

8. �Gemeinde Hausen am Tann�  
vertreten durch Herrn Bürgermeister Stefan Weiskopf�  
Mühlstraße 6 in 72361 Hausen am Tann 

9. �  Gemeinde Ratshausen�  
  vertreten durch Herrn Bürgermeister Heiko Lebherz�  
  Schloßhof 4 in 72365 Ratshausen 

10. �Gemeinde Weilen unter den Rinnen�  
vertreten durch Herrn Bürgermeister Gerhard Reiner�  
Angelstraße 1 in 72367 Weilen unter den Rinnen 

11. �Gemeinde Zimmern unter der Burg�  
vertreten durch Herrn Bürgermeister Jürgen Leichtle�  
Kirchstraße 5 in 72369 Zimmern unter der Burg

			   Präambel:�  
Die Städte und Gemeinden Geislingen, Rosenfeld, Schömberg, 
Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Hausen am Tann, 
Ratshausen, Weilen unter den Rinnen und Zimmern unter der 
Burg, nachfolgend „abgebende Gemeinden“ genannt, über-
tragen die ihnen bisher jeweils obliegende Aufgabe der Füh-
rung des Gutachterausschusses und die Zuständigkeit der 
Geschäftsstellen zur Erfüllung nach § 25 Abs. 1 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) auf die Stadt Balin-
gen zur künftigen Sicherstellung der Aufgabe und Bildung eines 
gemeinsamen Gutachterausschusses und einer gemeinsamen 
Geschäftsstelle gemäß §§ 192 bis 197 Baugesetzbuch (BauGB) 
i.V.m. § 1 Abs. 1 Satz 2 der Gutachterausschussverordnung 
(GuAVO) vom 11.12.1989 in der Fassung vom 26.09.2017 (GBl. 
S. 497).�  
Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass diese Form 
der Zusammenarbeit um andere Gemeinden erweitert werden 
kann, soweit die Gemeinden im selben Landkreis liegen und 
benachbart sind (§ 1 Abs. 1 Satz 2 GuAVO).

			         § 1�  
Aufgabenübertragung zur Einrichtung eines gemeinsamen 
Gutachterausschusses und einer gemeinsamen Geschäfts-
stelle einschließlich der Führung der Kaufpreissammlung

1. �Die abgebenden Gemeinden übertragen die bisher ihnen ob-
liegende Aufgabe der Einrichtung eines Gutachterausschus-
ses sowie einer Geschäftsstelle einschließlich der Führung 
der Kaufpreissammlung nach §§ 192 bis 197 BauGB auf die 
Stadt Balingen als erfüllende Gemeinde gemäß § 25 Abs. 1 
GKZ zur Errichtung eines gemeinsamen Gutachterausschus-
ses und einer gemeinsamen Geschäftsstelle. Die Stadt Balin-
gen ist „erfüllende Gemeinde“ gemäß § 25 Abs. 1 GKZ und 
„zuständige Stelle“ nach § 1 Abs. 1 GuAVO. Das Recht und 
die Pflicht zur Erfüllung der Aufgaben nach §§ 192 bis 197 
BauGB gehen auf die Stadt Balingen nach § 25 Abs. 2 Satz 1 
GKZ als „übernehmende Körperschaft“ über. 

2.	Die abgebenden Gemeinden bleiben jeweils „beteiligte Kör-
perschaften“ im Sinne von § 25 Abs. 1 GKZ. 

3.	Die Stadt Balingen hat zur Erfüllung der ihr übertragenen 
Aufgaben einen gemeinsamen Gutachterausschuss und eine 
gemeinsame Geschäftsstelle einzurichten und dauerhaft zu 
unterhalten. Die Stadt Balingen hat die für die Erfüllung der 
übertragenen Aufgaben notwendigen Sachmittel sowie das 
geeignete Personal mit Ausnahme der ehrenamtlichen Gut-
achterinnen und Gutachter zu stellen.
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§ 2 
Satzungsrecht

1. �Die Stadt Balingen kann im Rahmen der ihr übertragenen 
Aufgaben Satzungen erlassen, die für das gesamte Gebiet 
der Stadt Balingen und für die abgebenden Gemeinden gel-
ten (§ 26 Abs. 1 GKZ).�   
Dies sind�   
– die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Er- 
 stattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss 

  (Gutachterausschussgebührensatzung) und�   
– die Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche 
 Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung),

soweit dies zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben nach §§ 
192 bis 197 BauBG erforderlich ist. 

1.	Die Beteiligten sind sich einig, dass die Stadt Balingen das 
Recht aus Abs. 1 durch Erlass einer Erstreckungssatzung 
wahrnimmt. Die Erstreckungssatzung verweist dynamisch 
auf die unter Abs. 1 genannten Satzungen der Stadt Balin-
gen. 

2.	Den abgebenden Gemeinden ist die dieser Vereinbarung bei-
gefügte „Erstreckungssatzung“ auf das jeweilige Gebiet der 
abgebenden Gemeinden bekannt. Sie stimmen ihr hiermit zu. 

3.	Die Stadt Balingen kann im Geltungsbereich der Erstre-
ckungsatzung alle zur Durchführung erforderlichen Maßnah-
men wie im eigenen Gebiet treffen (§ 26 Abs. 2 GKZ). 

4.	Die abgebenden Gemeinden verpflichten sich, ihre Gut-
achterausschussgebührensatzung sowie die Gebühren-
tatbestände ihrer jeweiligen Gebührenverzeichnisse der 
Verwaltungsgebührensatzungen jeweils mit Wirkung zum 
28.02.2022 aufzuheben.

§ 3 
Art und Weise der Erfüllung der übertragenen Aufgaben

1. �Die Stadt Balingen erfüllt die übertragenen Aufgaben nach 
Maßgabe der einschlägigen Vorschriften. 

2. �Die Stadt Balingen erfüllt die Aufgabe in ihren Amtsräumen 
und stellt sicher, dass die Belange des Datenschutzes ord-
nungsgemäß berücksichtigt und eingehalten werden. 

3. �Die Stadt Balingen gewährleistet einen ausreichenden Ver-
sicherungsschutz für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
des Gutachterausschusses, die Gutachterinnen bzw. Gut-
achter und die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle des ge-
meinsamen Gutachterausschusses. 

4. �Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschus-
ses übergibt den abgebenden Gemeinden innerhalb von 
acht Wochen nach der jeweiligen Beschlussfassung die 
Bodenrichtwerte gemäß § 196 BauGB für das jeweilige Ge-
markungsgebiet in elektronischer Form und die sonstigen für 
die Wertermittlung erforderlichen Daten nach § 193 Abs. 5 
BauGB im Grundstücksmarktbericht in elektronischer Form.

§ 4  
Mitwirkungspflichten der beteiligten Städte und Gemeinden
1. �Die abgebenden Gemeinden stellen der Geschäftsstelle des 

gemeinsamen Gutachterausschusses der Stadt Balingen mit 
Inkrafttreten dieser Vereinbarung ihren digitalen Geodaten-
bestand zur Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung. Hierzu ge-
hören (sofern vorhanden) unter anderem die

– �Daten des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssys-
tems (ALKIS) im Geodatenformat mit Hauskoordinaten, 

– Bodenrichtwertkarten, 
– Flächennutzungspläne, 
– �Daten zu Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasser, Abwasser 

etc.), 
– Höhenlinien, 
– Orthofotos, 
– Schutzgebiete und 
– �sonstige Karten zu kommunalen Satzungen, insbesondere 

Bebauungspläne, Baulinienpläne, Sanierungsgebiete.

Des Weiteren müssen der Geschäftsstelle des gemeinsamen 
Gutachterausschusses auf Anfrage folgende Unterlagen zur 
Verfügung gestellt werden: 
– Abgeschlossenheitsbescheinigungen 
– Bauakten 
– Baulasten 
– Bebauungspläne, Baulinienpläne 
– Daten über den Erschließungszustand von Straßen 
– �Daten zu Bodenordnungsmaßnahmen (freiwillige Bodenord-

nungsmaßnahmen, Umlegungen, Grenzregelungen, Flurbe-
reinigungen) 

– �Daten zu städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen 

– Daten zu Verfügungs- und Veränderungssperren 
– Daten zum Denkmalschutz 
– Einwohnermeldedaten 
– Hochwassergefahrenkarten 
– �Kommunale Satzungen zur städtebaulichen Gestaltung, 

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 
Sanierungsgebiete 

– �Unterlagen zur Feststellung der Bodenrichtwerte (Protokolle etc.) 
und vorhandene Bodenrichtwerte 

– etc. 

1.	Die abgebenden Gemeinden übergeben der Geschäftsstel-
le des gemeinsamen Gutachterausschusses die bisherigen 
analogen und digitalen Akten der Geschäftsstelle und des 
Gutachterausschusses. 

2.	Die abgebenden Gemeinden ermöglichen den Mitarbeiten-
den der Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachteraus-
schusses 

– �auf das elektronische Grundbuch und die Grundakten für die 
Grundstücke in ihren jeweiligen Gemarkungsgebieten zuzu-
greifen, soweit dies zur Erfüllung der Aufgabe erforderlich 
oder sachdienlich ist. 

– �Daten bei Dritten zu erheben, soweit dies zur Erfüllung der 
Aufgabe erforderlich oder sachdienlich ist. 

1.	Die abgebenden Gemeinden benennen der Geschäftsstelle 
des gemeinsamen Gutachterausschusses eine ständige An-
sprechpartnerin bzw. einen ständigen Ansprechpartner, wel-
che oder welcher die bei den abgebenden Gemeinden einge-
henden Urkunden sowie die in Abs. 1 genannten Unterlagen 
und Daten, die für den gemeinsamen Gutachterausschuss 
bestimmt und für die Erfüllung der Aufgabe notwendig sind 
erhebt, und diese spätestens innerhalb zwei Wochen kos-
tenfrei, oder in begründeten Ausnahmefällen innerhalb von 
vier Wochen, in elektronischer Form oder hilfsweise in einem 
verschlossenen Umschlag an die Geschäftsstelle des ge-
meinsamen Gutachterausschusses der Stadt Balingen wei-
terleitet. 

2.	Zur Erstellung der Verkehrswertgutachten sowie zur Aus-
wertung der Kaufpreissammlung fordert die Geschäftsstelle 
in Balingen bei der abgebenden Kommune per E-Mail die 
Bauakte u. evtl. weitere notwendige Unterlagen an. In Ein-
zelfällen kann auch die Originalbauakte angefordert werden. 
Die Pläne müssen maßstäblich mit Angabe des Maßstabes 
sein. Die Akten sollen idealerweise vollständig, samt Schrift-
verkehr, eingescannt werden und an die Mailadresse gutach-
terausschuss@balingen.de übermittelt werden. 

3.	Die Bodenrichtwerte zum Stichtag 31.12.2020 werden von 
den Städten und Gemeinden in der nach Baugesetzbuch 
(BauGB), Immobilienwertermittlungsverordnung (Immo-
WertV) und Bodenrichtwertrichtlinie (BRW-RL) geforderten 
Form der Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachter-
ausschusses bei der Stadt Balingen bis spätestens zum 
15.02.2022 zur Verfügung gestellt. 

4.	Die für die Grundsteuererhebung relevanten Bodenrichtwert-
karten zum Stichtag 01.01.2022 werden vom gemeinsamen 
Gutachterausschuss in der gesetzlich geforderten Form für 
alle Gemeinden erstellt.
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§ 5 
Verpflichtungen der beteiligten Gemeinden

1. �Die Beteiligten beraten und unterstützen einander zum Zwe-
cke der Unterstützung der Erfüllung der Vereinbarung und 
stellen die für die Durchführung dieser Vereinbarung und der 
damit zusammenhängenden Aufgaben erforderlichen Infor-
mationen und Unterlagen uneingeschränkt und unentgeltlich 
zur Verfügung. Von wesentlichen Ereignissen haben die Be-
teiligten sich unaufgefordert gegenseitig zu unterrichten.

2. �Die beteiligten Gemeinden verpflichten sich, diese Vereinba-
rung mit Wohlwollen auszustatten und nach den Regeln von 
Treu und Glauben zu erfüllen. 

3. �Die Stadt Balingen ist verpflichtet, den abgebenden Gemein-
den jederzeit (soweit zulässig) Einsicht in die Unterlagen zu 
gewähren, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Auf-
gabe stehen. 

4. �Die beteiligten Gemeinden werden, soweit rechtlich zuläs-
sig, alle notwendigen Entscheidungen treffen, Beschlüsse 
herbeiführen und sonstige Amtshandlungen vornehmen, die 
zur Durchführung der Aufgabe erforderlich oder sachdienlich 
sind. 

5. �Die Stadt Balingen benennt den abgebenden Gemeinden 
eine ständige Ansprechpartnerin bzw. einen ständigen An-
sprechpartner für die Erfüllung der Aufgabe.

§ 6 
Bestellung der Gutachterinnen und Gutachter in den ge-

meinsamen Gutachterausschuss, Erstattung von Gutachten

1. �Zur Erfüllung der Aufgabe wird bei der Stadt Balingen ein 
Gutachterausschuss gebildet. Er trägt die Bezeichnung�  
„Gemeinsamer Gutachterausschuss Mittelbereich Balingen“ 
nachstehend „Gemeinsamer Gutachterausschuss“ genannt. 
Der gemeinsame Gutachterausschuss ist Rechtsnachfolger 
der Gutachterausschüsse bei den abgebenden Gemeinden 
und Rechtsnachfolger des Gutachterausschusses bei der 
Stadt Balingen. 

1.	Die Anzahl der Mitglieder des gemeinsamen Gutachteraus-
schusses wird von der Stadt Balingen in Abstimmung mit den 
beteiligten Städten und Gemeinden festgelegt. Die maximale 
Anzahl der Gutachterinnen bzw. Gutachter je Stadt bzw. Ge-
meinde ist an die jeweilige Einwohnerzahl[1] gekoppelt. Fol-
gende maximale Anzahl an Gutachterinnen bzw. Gutachter in 
Abhängigkeit der Einwohnerzahl ist maßgeblich: 

– bis 2.500 Einwohner = 1 Gutachterin bzw. Gutachter 
– 2.500 bis 5.000 Einwohner = 2 Gutachterinnen bzw. Gutachter 
– �je angefangene 5.000 Einwohner über 5.000 Einwohner je 

eine weitere Gutachterin bzw. ein weiterer Gutachter

Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung be-
trägt die maximale Anzahl der Mitglieder des gemeinsamen 
Gutachterausschusses je Stadt bzw. Gemeinde: 

– Stadt Balingen: 8 
– Stadt Geislingen: 3 
– Stadt Rosenfeld: 3 
– Stadt Schömberg: 2 
– �Die Gemeinden Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, 

Hausen am Tann, Ratshausen, Weilen unter den Rinnen und 
Zimmern unter der Burg: jeweils 1

Die maximale Anzahl der Mitglieder des gemeinsamen Gutach-
terausschusses je Stadt bzw. Gemeinde wird bei sich ändern-
den Einwohnerzahlen entsprechend angepasst werden, erst-
malig jedoch zum 31.12.2025. 

1.	Die oder der Vorsitzende, ihre oder seine Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter und die ehrenamtlichen weiteren Gutach-
terinnen bzw. Gutachter des gemeinsamen Gutachteraus-
schusses werden vom Gemeinderat der Stadt Balingen nach 
den Vorschriften der Gutachterausschussverordnung und 
des BauGB bestellt. Sie werden von den abgebenden Ge-
meinden bis zum 15.02.2022 vorgeschlagen.

Die Städte und Gemeinden wählen die Gutachterinnen bzw. 
Gutachter vorrangig nach deren Sachkunde aus. Es sind kei-
ne Personen auszuwählen, welche hauptamtlich mit der Ver-
waltung der Grundstücke der Gebietskörperschaften, für deren 
Bereich der Gutachterausschuss gebildet ist, befasst sind (§ 
192 Abs. 3 S. 1 BauGB). 
1.	Für den gemeinsamen Gutachterausschuss sind vier stell-

vertretende ehrenamtliche Vorsitzende des Gutachteraus-
schusses zu bestellen, welche die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden im Verhinderungsfall vertreten. 

2.	Bei der Erstattung von Gutachten wird der Gutachteraus-
schuss in der Besetzung mit der oder dem Vorsitzenden und 
mindestens zwei weiteren Gutachterinnen bzw. Gutachtern 
tätig (§ 5 Abs. 1 GuAVO). Bei der Erstattung von Gutachten 
im Gebiet des gemeinsamen Gutachterausschusses wird die 
oder der Vorsitzende, mindestens eine Gutachterin oder ein 
Gutachter aus der jeweiligen Stadt bzw. Gemeinde auf des-
sen Gemarkung das Gutachten zu erstatten ist sowie eine 
weitere Gutachterin bzw. ein weiterer Gutachter aus einer 
anderen Stadt bzw. Gemeinde tätig. 

3.	Das Vorschlagsrecht für die als ehrenamtliche Gutachterin 
zu bestellende Vertreterin bzw. den als ehrenamtlichen Gut-
achter zu bestellenden Vertreter des Finanzamtes und deren 
bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter obliegt der 
zuständigen Finanzbehörde (§ 2 Abs. 2 GuAVO). 

4.	Da die abgebenden Gemeinden mit dem Inkrafttreten die-
ser Vereinbarung die Aufgaben nach §§ 192 – 197 BauGB 
auf die Stadt Balingen übertragen, entfällt die Notwendig-
keit eines eigenen Gutachterausschusses. Die abgebenden 
Gemeinden verpflichten sich daher, ihre derzeit bestellten 
Gutachterinnen bzw. Gutachter mit Wirkung zum 28.02.2022 
abzuberufen (§ 4 Abs. 2 Ziff. 3 GuAVO).

Die Stadt Balingen verpflichtet sich, die von den abgebenden 
Gemeinden vorgeschlagenen Gutachterinnen bzw. Gutachter 
(Abs. 3) für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis zum 28.02.2026 
(Ende der regulären Amtszeit des gemeinsamen Gutachteraus-
schusses) zu bestellen (§ 2 Abs. 1 GuAVO).�  
Ab dem 01.03.2023 setzt sich der gemeinsame Gutachteraus-
schuss damit aus der oder dem vom Gemeinderat der Stadt 
Balingen regulär bestellten Vorsitzenden, stellvertretenden Vor-
sitzenden und Gutachterinnen bzw. Gutachtern der Städte bzw. 
Gemeinden Balingen, Geislingen, Rosenfeld, Schömberg, Daut-
mergen, Dormettingen, Dotternhausen, Hausen am Tann, Rats-
hausen, Weilen unter den Rinnen und Zimmern unter der Burg, 
zusammen. Das Vorschlagsrecht für die oder den Vorsitzenden 
des Gutachterausschusses obliegt der Stadt Balingen. Seine 
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter sind untereinander und 
unabhängig vom Bestellungszeitpunkt jeweils gleich berechtigt.� 
Die Amtszeit dieses gemeinsamen Gutachterausschusses en-
det am 28.02.2026.

   			        § 7�  
Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses� 
Die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses 
wird bei der Stadt Balingen eingerichtet (§ 8 Abs. 1 GuAVO). Sie 
trägt die Bezeichnung�   
„Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses 
Mittelbereich Balingen“.

§ 8 
Übergang der Aufträge

1. �Die bisher bei den Geschäftsstellen der Gutachterausschüs-
se der Stadt Balingen und den abgebenden Gemeinden be-
antragten und noch nicht fertiggestellten Verkehrswertgut-
achten gehen ab dem 01.03.2022 zur Weiterbearbeitung auf 
die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschus-
ses und den gemeinsamen Gutachterausschuss über.

§ 9 
Personal- und Sachmittelausstattung

1. �Die Stadt Balingen verpflichtet sich, die für eine sachgerech-
te Aufgabenerfüllung erforderliche Personal- und Sachmittel-
ausstattung zu gewährleisten (§ 1 Abs. 1a GuAVO). 

2. �Die hierfür erforderlichen Personalentscheidungen obliegen 
der Stadt Balingen.
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§ 10 
Kostenbeteiligung

1. �Die beteiligten Gemeinden beteiligen sich an dem tatsäch-
lich entstehenden Defizit der Stadt Balingen entsprechend 
dem Kostenverteilungsschlüssel nach Einwohnern[2]. Dieser 
wird zum Zeitpunkt der Entstehung der Rechtswirksamkeit 
wie folgt festgestellt:

Stadt Balingen: 34.575 Einwohner (60,42%)
Stadt Geislingen: 5.890 Einwohner (10,29%)
Stadt Rosenfeld: 6.414 Einwohner (11,21%)
Stadt Schömberg: 4.687 Einwohner (8.19%)
Gemeinde Dautmergen: 438 Einwohner (0,77%)
Gemeinde Dormettingen: 1.063 Einwohner (1,86%)
Gemeinde Dotternhausen: 1.884 Einwohner (3,24%)
Gemeinde Hausen am Tann: 497 Einwohner (0,87%)
Gemeinde Ratshausen: 744 Einwohner (1,30%)
Gemeinde Weilen unter den Rinnen: 600 Einwohner (1,05%)
Gemeinde Zimmern unter der Burg: 467 Einwohner (0,82%)

Die Veränderungen der Einwohnerzahlen2 werden jährlich, je-
weils zum 30.06. des abzurechnenden Jahres, berücksichtigt. 

1.	Alle anfallenden Aufwendungen und Erträge des „gemeinsa-
me Gutachterausschusses“ und seiner Geschäftsstelle wer-
den von der Stadt Balingen wie folgt gebucht: 

1.	Hoheitlicher Bereich („Hoheitsbetrieb“):

Hierzu gehören alle mit 
– der Führung der Kaufpreissammlung (§ 193 Abs. 5 BauGB), 
– der Ableitung von Bodenrichtwerten (§ 196 BauGB) und 
– �der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten (§ 

193 Abs. 5 BauGB) sowie 
– �der Erteilung von Auskünften jeglicher Art einhergehenden Tä-

tigkeiten (Personal- und Sachkosten) und Gebühreneinnah-
men der Verwaltungsgebührensatzung (Erträge). 

1.	Privatwirtschaftlicher Bereich („Betrieb gewerblicher Art“):

Hierzu gehören alle mit 
– �der Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von 

bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten 
an Grundstücken einhergehenden Tätigkeiten (Personal- und 
Sachkosten) und Gebühreneinnahmen der Gutachteraus-
schussgebühren- und Verwaltungsgebührensatzung (Erträge).

Personal- und Sachaufwendungen sind unter anderem: 
– �die Personalaufwendungen für die zur Aufgabenerfüllung not-

wendigen Beschäftigten, 
– �die zu zahlenden Entschädigungen für die ehrenamtlichen 

Gutachter gemäß § 14 GuAVO, 
– �die Kosten für die dienstlich notwendigen Fortbildungen, 
– �die sich bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung 

aus dem notwendigen Personaleinsatz ergebenden Sachkos-
ten aller Arbeitsplätze des gemeinsamen Gutachterausschus-
ses sowie der gemeinsamen Geschäftsstelle, ermittelt auf 
Grundlage der Personal- und Versorgungsaufwendungen im 
Gutachterausschusswesen des abzurechnenden Jahres unter 
Berücksichtigung der anteiligen Verwaltungsgemeinkosten, 

– �die notwendigen Lizenzgebühren für spezielle EDV-Program-
me im Gutachterausschuss (Kaufpreissammlung, Wertermitt-
lungsprogramm). 

1.	Die Kostenbeteiligungen der abgebenden Gemeinden kön-
nen von der Stadt Balingen als Abschlagszahlung zum Stich-
tag 30.06. und als Jahresabrechnung zum Stichtag 31.12. 
angefordert werden. Die Kostenbeteiligung ist nach Auffor-
derung der Stadt Balingen in Textform jeweils innerhalb von 
vier Wochen nach Erhalt durch die abgebenden Gemeinden 
zur Zahlung fällig. 

2.	Die Kosten zur Gründung des gemeinsamen Gutachteraus-
schusses, wie unter anderem Miete, EDV-Ausstattung, Per-
sonalkosten, Beratungs- und Anwaltskosten, werden nach 
dem Kostenverteilungsschlüssel nach Einwohnern auf die

3. �Städte und Gemeinden Balingen, Geislingen, Rosenfeld, 
Schömberg, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, 
Hausen am Tann, Ratshausen, Weilen unter den Rinnen und 
Zimmern unter der Burg verteilt und zum 01.03.2022 abge-
rechnet. 

3.	Die Kostenbeteiligungen der abgebenden Gemeinden am 
Betrieb gewerblicher Art sind umsatzsteuerpflichtig. Zum 
Abrechnungsbetrag der Kostenbeteiligung kommt daher die 
jeweils geltende Mehrwertsteuer hinzu.

§ 11 
Laufzeit, Kündigung

1. �Die vorliegende Vereinbarung beginnt am 01.03.2022 und ist 
unbefristet. 

2. �Die Vereinbarung kann von jedem Beteiligten außerordentlich 
gekündigt werden, wenn ein Kündigungsgrund vorliegt, der 
eine außerordentliche Kündigung rechtfertigt. Ein außeror-
dentlicher Kündigungsgrund liegt vor, wenn dem kündigen-
den Beteiligten unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen 
die Fortsetzung der Vereinbarung nicht zugemutet werden 
kann. Die außerordentliche Kündigung bedarf der Schrift-
form. 

3. �Alle Beteiligten haben das Recht diese Vereinbarung schrift-
lich gegenüber den jeweils anderen Beteiligten zu kündigen. 
Als Kündigungsfrist werden 18 Monate zum Ende der Amts-
zeit des Gutachterausschusses (28.02.) vereinbart (§ 25 Abs. 
4 GKZ). Die Kündigung erfolgt durch eingeschriebenen Brief 
(Schriftform) an die Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gut-
achterausschusses. Maßgebend für das Einhalten der Kün-
digungsfrist ist der Eingang des Kündigungsschreibens beim 
Empfänger. 

4. �Wird die Vereinbarung gekündigt, so hat die Stadt Balingen 
Anspruch auf Kostenbeteiligung für die bis zum Ende der 
Amtszeit des Gutachterausschusses erbrachten Leistun-
gen. 

 
§ 12 

Schriftform, Ausfertigungen
1. �Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedür-

fen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform; dies gilt auch für die 
Änderung des Schriftformerfordernisses. 

2. �Von dieser Vereinbarung werden folgende Ausfertigungen er-
stellt: 

– zwei für die Stadt Balingen 
– �jeweils zwei für die Städte und Gemeinden Geislingen, Rosen-

feld, Schömberg, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, 
Hausen am Tann, Ratshausen, Weilen unter den Rinnen und 
Zimmern unter der Burg 

– �eine für das Regierungspräsidium Tübingen (Rechtsaufsichts-
behörde) (§ 28 Abs. 2 Nr. 1 GKZ).

§ 13 
Schlussbestimmungen

1.  �Die Beteiligten werden, soweit rechtlich zulässig, alle not-
wendigen Entscheidungen treffen, Beschlüsse herbeiführen 
und sonstige Amtshandlungen vornehmen, die zur Durch-
führung der Aufgabe erforderlich oder sachdienlich sind. 

2. �Die Rechte und Pflichten der Beteiligten sind ausschließlich 
in dieser Vereinbarung festgelegt. Mündliche oder schrift-
liche Nebenabreden zu dieser Vereinbarung zwischen den 
Vertragsparteien bestehen zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung der Vereinbarung nicht. 

3. �Änderungen oder Ergänzungen der Vereinbarung bedürfen 
der Schriftform, sind von allen Beteiligten zu unterzeichnen 
und ist bei Erfordernis von der Rechtsaufsichtsbehörde zu 
genehmigen. 

4.	Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam 
sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen dadurch nicht berührt. Die Beteiligten werden die 
unwirksame Bestimmung unverzüglich durch eine solche 
Wirksame ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der un-
wirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
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§ 14 
Wirksamkeit der Vereinbarung

1. �Der Gemeinderat der Stadt Geislingen hat dieser Vereinba-
rung am 02.02.2022 zugestimmt.

Der Gemeinderat der Stadt Rosenfeld hat dieser Vereinbarung 
am 16.12.2021 zugestimmt.
Der Gemeinderat der Stadt Schömberg hat dieser Vereinbarung 
am 19.01.2022 zugestimmt.
Der Gemeinderat der Gemeinde Dautmergen hat dieser Verein-
barung am 15.12.2021 zugestimmt.
Der Gemeinderat der Gemeinde Dormettingen hat dieser Ver-
einbarung am 16.12.2021 zugestimmt.
Der Gemeinderat der Gemeinde Dotternhausen hat dieser Ver-
einbarung am 15.12.2021 zugestimmt.
Der Gemeinderat der Gemeinde Hausen am Tann hat dieser 
Vereinbarung am 08.12.2021 zugestimmt.
Der Gemeinderat der Gemeinde Ratshausen hat dieser Verein-
barung am 03.02.2022 zugestimmt.
Der Gemeinderat der Gemeinde Weilen unter den Rinnen hat 
dieser Vereinbarung am 09.12.2021 zugestimmt.
Der Gemeinderat der Gemeinde Zimmern unter der Burg hat 
dieser Vereinbarung am 14.12.2021 zugestimmt. 
Der Gemeinderat der Stadt Balingen hat dieser Vereinbarung 
am 15.02.2022 zugestimmt. 
1.	Diese Vereinbarung bedarf nach § 25 Abs. 5 GKZ der Ge-

nehmigung der Rechtsaufsichtbehörde. Rechtsaufsichtsbe-
hörde ist in diesem Fall das Regierungspräsidium Tübingen 
(§ 25 Abs. 5 i.V.m. § 28 Abs. 2 GKZ). 

2.	Die Vereinbarung ist mit der rechtsaufsichtlichen Geneh-
migung von allen beteiligten Körperschaften öffentlich be-
kanntzumachen. Sie wird am Tag nach der letzten öffentli-
chen Bekanntmachung, frühestens jedoch am 01.03.2022, 
rechtswirksam. 

3.	Die Stadt Balingen teilt der Zentralen Geschäftsstelle beim 
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Ba-
den-Württemberg die Bildung des gemeinsamen Gutachter-
ausschusses nach § 1 Abs. 1 Satz 2 GuAVO mit den Anga-
ben nach § 15 Abs. 3 GuAVO unverzüglich nach Inkrafttreten 
dieser Vereinbarung mit.

Balingen, den 16.02.2022
________________________________
Stadt Balingen,
vertreten durch den Oberbürgermeister
Helmut Reitemann
________________________________
Stadt Geislingen,
vertreten durch den Bürgermeister
Oliver Schmid
________________________________
Stadt Rosenfeld,
vertreten durch den Bürgermeister
Thomas Miller
________________________________
Stadt Schömberg,
vertreten durch den Bürgermeister
Karl-Josef Sprenger
________________________________
Gemeinde Dautmergen,
vertreten durch den Bürgermeister
Hans Joachim Lippus
________________________________
Gemeinde Dormettingen,
vertreten durch den Bürgermeister
Anton Müller
________________________________
Gemeinde Dotternhausen,
vertreten durch die Bürgermeisterin
Marion Maier
________________________________
Gemeinde Hausen am Tann
vertreten durch den Bürgermeister
Stefan Weiskopf

_____________________________
Gemeinde Ratshausen,
vertreten durch den Bürgermeister
Heiko Lebherz
________________________________
Gemeinde Weilen unter den Rinnen,
vertreten durch den Bürgermeister
Gerhard Reiner
________________________________
Gemeinde Zimmern unter der Burg,
vertreten durch den Bürgermeister
Jürgen Leichtle

Erstreckungssatzung  
auf das Gebiet der Städte und Gemeinden Geislingen, 
Rosenfeld, Schömberg, Dautmergen, Dormettingen, 

Dotternhausen, Hausen am Tann, Ratshausen, Weilen 
unter den Rinnen und Zimmern unter der Burg

Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) vom 24. Juli 2000 in der jeweils gültigen Fassung, in 
der Verbindung mit § 26 des Gesetzes über kommunale Zu-
sammenarbeit (GKZ) vom 16. September 1974 in der jeweils 
gültigen Fassung sowie in Verbindung mit § 2 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) vom 17. März 2005 in der jeweils 
gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Balingen am 
15.02.2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Erstreckung

1. �Die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstat-
tung von Gutachten durch den Gutachterausschuss (Gut-
achterausschussgebührensatzung)“ der Stadt Balingen in 
ihrer jeweils gültigen Fassung erstreckt sich auf das Gemein-
degebiet der Städte und Gemeinden Geislingen, Rosenfeld, 
Schömberg, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, 
Hausen am Tann, Ratshausen, Weilen unter den Rinnen und 
Zimmern unter der Burg 

2. �Für Tätigkeiten des gemeinsamen Gutachterausschusses 
bei der Stadt Balingen erstreckt sich die „Satzung über die 
Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwal-
tungsgebührensatzung)“ der Stadt Balingen in ihrer jeweils 
gültigen Fassung auf das Gemeindegebiet der Städte und 
Gemeinden Geislingen, Rosenfeld, Schömberg, Dautmer-
gen, Dormettingen, Dotternhausen, Hausen am Tann, Rats-
hausen, Weilen unter den Rinnen und Zimmern unter der 
Burg.

§ 2 
Inkrafttreten und Gültigkeit

Diese Satzung tritt am 01.03.2022 in Kraft.

Hinweise:�  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Form-
vorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 
4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung bei der Stadt Balingen geltend gemacht 
worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu 
werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später 
geltend machen, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung ver-
letzt worden sind oder der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die Verletzung 
gerügt hat.
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Die jeweils gültigen Fassungen der Gutachterausschussgebüh-
rensatzung und Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Balin-
gen, auf die in der Erstreckungssatzung Bezug genommen wer-
den, können über das Internetportal der Stadt Balingen unter 
www.balingen.de
jederzeit eingesehen werden. Darüber hinaus können die Sat-
zungen während der üblichen Dienstzeit bei der Geschäftsstel-
le des Gemeinsamen Gutachterausschuss Mittelbereich Balin-
gen, Neue Str.31, 72336 Balingen eingesehen werden. 

Balingen, den 16.02.2022

gez.�  
Helmut Reitemann�  
Oberbürgermeister

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß § 
25 Abs. 1 GKZ zur Übertragung der Aufgaben 
nach §§ 192 – 197 BauGB für die Einrichtung 
eines gemeinsamen Gutachterausschusses 
und einer gemeinsamen Geschäftsstelle auf 
die Stadt Balingen als erfüllende Gemeinde;
E-Mail der Stadt Balingen vom 16.02.2022
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Städte und Gemeinden Balingen, Geislingen, Rosen-
feld, Schömberg, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, 
Hausen am Tann, Ratshausen, Weilen unter den Rinnen und 
Zimmern unter der Burg haben die o.g. öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung über die Bildung eines gemeinsamen Gutachter-
ausschusses abgeschlossen und mit Bezugsschreiben vom 
16.02.2022 dem Regierungspräsidium Tübingen zur Genehmi-
gung vorgelegt. 

Die Voraussetzungen für die Genehmigung der o.g. öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung liegen vor. Das Regierungspräsi-
dium Tübingen genehmigt hiermit gemäß § 25 Abs. 5 i. V. mit § 
28 Abs. 2 Nr. 2 GKZ die am 16.02.2022 unterzeichnete öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung über die Bildung eines gemeinsa-
men Gutachterausschusses.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist von den Beteiligten 
mit dieser Genehmigung öffentlich bekannt zu machen. Dabei 
ist nach den gesetzlichen Bestimmungen der Vereinbarungs-
text mit dem Genehmigungsvermerk bekannt zu machen. Sie 
tritt gemäß § 14 Abs. 4 der Vereinbarung am Tag nach der letz-
ten öffentlichen Bekanntmachung in Kraft (§ 25 Abs. 6 GKZ), 
frühestens jedoch am 01.03.2022.

Das Regierungspräsidium bittet um Vorlage der entsprechen-
den Bekanntmachungsnachweise.

Auf unsere Stellungnahme zu dem Entwurf über die Bildung 
eines gemeinsamen Gutachterausschusses vom 12.01.2022 
wird verwiesen.

Mit freundlichen Grüßen
Keppler

Wir gratulieren

Frau Lucia Maria Prestel am 26.02.2020 zum 70. Geburtstag
Frau Anna Neher, Mühlstraße 21 am 03.03.2022 zum. 90. Ge-
burtstag.

Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal

Liebe Bürger*innen unserer Verbandsgemeinden,
die Geschäftsstelle des Gemeindeverwaltungsverbandes
Oberes Schlichemtal ist am
Rosenmontag, den 28.02.2022 und
Fastnachtsdienstag, den 01.03.2022 g e s c h l o s s e n.
Ab Mittwoch, den 02.03.2022 sind wir wieder zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten für Sie da.
Freundliche Grüße
Ihr Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal

 

Kirchliche Nachrichten

 
Katholische Kirchengemeinde
St. Petrus u. Paulus

Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen
Telefon: 07427-7325
E-Mail: StAfra.Ratshausen@drs.de
Sprechzeiten: Dienstag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr
Im Trauerfall
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dannecker Tel. 01743083398 
oder an das Pfarrbüro Tel. 07427-7325.

Öffnungszeiten des Bürgermeisteramts

Rathaus, Tel. 07436 424, Fax 07436 8849, 
Kontakt@Hausen-am-Tann.de 
Montag� 8.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag� 8.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag� 15.00 – 18.30 Uhr 
Freitag� 8.00 – 13.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgermeister: 
Montag:� 08.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch:� 16.00 – 19.00 Uhr 
Donnerstag:� 8.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 20.00 Uhr

Sonstiges

Feuerwehr/Notarzt	 112
Grundbuchauszüge –
Grundbuchamt Sigmaringen	 07571 1812-250
Sozialstation	 07427 7525
Hebamme Isabelle Kaltenbacher	 0162 2309490
	 Hebamme.Isabelle@web.de
Bauhof, Herr Riede	 0151 12591566
Förster Maier	 07427 91001
Polizeiposten Schömberg	 07427 940030
Polizeirevier Balingen	 07433 2640
Abfallberater Landratsamt	 07433 921381
Telefonseelsorge	 0800 1110111
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Gottesdienstzeiten
Sonntag, 27.02.2022 - 8. Sonntag im Jahreskreis
9.00 Uhr Wortgottesfeier (Team)
Mittwoch, 02.03.2022 - Aschermittwoch
19.00 Uhr Heilige Messe mit Austeilung der Asche
Sonntag, 06.03.2022 - 1. Fastensonntag
entfällt - wir verweisen auf die Seelsorgeeinheit
Neben den Gottesdiensten in Hausen findet wochentags 
eine Hl. Messe in St. Afra Ratshausen um 9.00 Uhr, mitt-
wochs um 19.00 Uhr statt. Sonntags nach rollierendem 
Plan. Sie sind eingeladen persönlich vor Ort oder über un-
seren Youtube-Stream “St. Afra Ratshausen“ live oder zeit-
versetzt mitzufeiern. 

 
Seelsorgeeinheit
Oberes Schlichemtal

Samstag,26.02.22
19:00 Uhr Vorabendmesse in Ratshausen
Sonntag,27.02.22 Fasnetssonntag
09:00 Uhr Hl. Messe in Schömberg, Schörzingen und Weilen
09:00 Uhr Wortgottesfeier in Hausen
09:30 Uhr Wortgottesfeier in Dautmergen
10:30 Uhr Hl. Messe in Dotternhausen und Dormettingen
Impuls für die Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal 
Aus dem Evangelium .
Da sagte Johannes zu ihm:
Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dä-
monen austrieb;
und wir versuchten, ihn daran zu verhindern, weil er uns nicht 
nachfolgt.
Gedanken zum Tag 
Jesus ermutigt demgegenüber zu mehr Gelassenheit. Anstatt 
andere auszuschließen,
plädiert er für einen großzügigen Umgang miteinander und er-
widert dem Johannes
" " Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. " "
Gebet 
Ich weiß, dass du mich auch nach langer Zeit wieder mit offe-
nen Armen empfängst.
Dein Herz ist offen für alle Menschen.
Dekanatstag am Pfingstmontag
Nach mehrjähriger Pause findet nun am Pfingstmontag, 6. Juni 
2022 auf dem Scheibenbühl bei Obernheim wieder die Berg-
messe mit anschließendem Dekanatsfamilientag statt. Beginn 
ist um 10 Uhr mit der Bergmesse, Ende um 14 Uhr mit der An-
dacht. Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr Domkapitular 
Thomas Weißhaar als Festzelebrant zu uns kommt. Musikalisch 
umrahmen wird der Musikverein Jungingen den Gottesdienst. 
Das Jugendreferent bietet eine Kinderbetreuung an und für das 
leibliche Wohl sorgt der Musikverein Obernheim.
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Nähere Information fol-
gen im April.
Katholikentag 2022
Im Mai findet in Stuttgart der 102. Deutsche Katholikentag statt. 
Bei der Sitzung des Dekanatsrates im Herbst 2021 kam der 
Wunsch auf, dass das Dekanat gemeinsame Omnibusfahren 
zum Katholikentag anbieten möge. Das machen wir gerne.
Die Besucher:innen erwartet ein vielfältiges und buntes Pro-
gramm in den drei Themenbereichen „Unser Glauben: Hoff-
nung teilen“, „Unsere Verantwortung: Herausforderungen tei-
len“, „Unsere Zukunft: Chancen teilen“. Jeden Tag gibt es eine 
Vielzahl von Gottesdiensten, Andachten, Vorträgen, Podiums-
gesprächen und Workshops. Wer möchte, kann sich auf der 
Kirchemeile an unzähligen Ständen informieren und ins Ge-
spräch kommen. Für kulturell Interessierte gibt es ein buntes 
Programm von Konzerten, Kabarett, Kleinkunst und Ausstel-
lungen. Auf der Diözesanbühne stellt sich die Diözese Rotten-
burg-Stuttgart in ihrer ganzen Vielfalt vor.
Unter www.katholikentag.de können Sie sich bereits vorab in-
formieren.

Ihr Vorteil:  
•	 Vergünstigtes Tagesticket für 25 € inkl. VVS 
•	 Begleitete Anreise und Informationen zum Katholikentag im 

Bus 
•	 Ansprechperson auf der Hin- und Rückfahrt für Fragen 
•	 Die Möglichkeit andere Teilnehmer:innen aus dem Dekanat 

kennenzulernen
Das Dekanat bietet folgende Fahrten an:
Fahrt 1: Donnerstag, 26. Mai 2022: Busbegleitung: Alwin 
und Gertrud Miller, Roßwangen 
Zustieg: Ebingen und Balingen
Abfahrt: 7:00 Uhr in Ebingen, Ankunft 21:00 Uhr in Ebingen
Fahrt 2: Freitag, 27. Mai 2022: Busbegleitung Dekan Pater 
Augusty und Bettina Gerstenberger 
Zustieg in Schömberg und Balingen
Abfahrt: 7:00 Uhr in Schömberg, Ankunft: 21:00 Uhr in Schöm-
berg
Fahrt 3: Samstag, 28. Mai 2022: Busbegleitung Dr. Petra 
Graf und Rita Koch 
Zustieg: Ebingen und Balingen
Abfahrt: 7:00 Uhr in Ebingen, Ankunft: 21:00 Uhr in Ebingen
Preis: jeweils 50 € für Fahrt im Reisebus, Tagesticket für den 
Katholikentag und Informationen zu Veranstaltungen. Der Teil-
nehmer-Beitrag wird im Bus eingesammelt.
Anmeldungen sind bis zum 10. Mai 2022 bei der Dekanatsge-
schäftsstelle, Telefon 07433 90110-10, E-Mail dekanat.balin-
gen@drs.de möglich.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt.
Mit herzlichen Grüßen
Achim Wicker
Dekanatsreferent

 
Evangelische Gesamtkirchengemeinde
Tieringen-Oberdigisheim

für die Evangelischen der Gemeinden Hausen am Tann, Nusp-
lingen, Oberdigsheim, Obernheim, Tieringen und Unterdigis-
heim
Pfarramt Tieringen, Neue Str. 5, 72469 Meßstetten-Tieringen, 
Tel. 07436-426
E-Mail: pfarramt.tieringen@elkw.de, Internet: www.kirche-tier-
ingen.de; www.kirche-oberdigisheim.de
1. Vorsitzender Thomas Müller

Wir laden herzlich ein!
Donnerstag, 24. Februar
19:30 Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats im Gemeinde-
haus in Tieringen
Freitag, 25. Februar
16:00 Uhr Minijungschar im Gemeinschaftshaus in Oberdigis-
heim
17:30 Uhr Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus in Oberdi-
gisheim
Sonntag, 27. Februar
10:00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Tieringen mit Pfr. i. R. 
Hans Bodmer
10:00 Uhr Kinderkirche in Oberdigisheim
11:15 Uhr Gemeinschaftsstunde im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim
Mittwoch, 2. März
ab 11:30 Uhr Mittagstisch in der Schlichemhalle in Tieringen
Freitag, 4. März
19:00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag in der St. Afra Kir-
che in Obernheim
Sonntag, 6. März
In unseren Gemeinden findet kein Gottesdienst statt, wir laden 
herzlich zum Gottesdienst nach Meßstetten um 9:00 Uhr oder 
nach Hossingen um 10:15 Uhr ein.
11:15 Uhr Gemeinschaftsstunde im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim
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Weltgebetstag – „Zukunftsplan: Hoffnung“
Herzliche Einladung zum Weltgebetstag der Frauen am 4.3.2022 
um 19.00 Uhr in der
St. Afra Kirche in Obernheim.
Der Titel des Weltgebetstages 2022 lautet: „Zukunftsplan: Hoff-
nung“.
Frauen aus England, Wales und Nordirland haben die Gottes-
dienstordnung für diesen Höhepunkt der weltweiten Frauen-
ökumene verfasst.
Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr einen Gottes-
dienst abhalten können.
Leider lassen die Coronazahlen ein anschließendes gemütli-
ches Beisammensein nicht zu.
Es wird kein Bus fahren, dafür bieten wir jedoch Mitfahrgele-
genheiten an.
Wer diese Mitfahrgelegenheit nutzen will, meldet sich bitte bis 
spätestens Donnerstag, 3.3.2022 im Gemeindebüro in Tierin-
gen unter Telefon-Nr. 07436/426 oder im Pfarrbüro in Nusplin-
gen unter Telefon-Nr. 07429/2325.
Weltgebetstag im Fernsehen
Wann: Freitag, 4.3.2022 um 19.00 Uhr (Wiederholung Samstag, 
5.3.2022 um 14 Uhr und Sonntag, 6.3.2022 um 11 Uhr)
Wo: Bibel TV oder online unter www.weltgebetstag.de 

 
Vereinsnachrichten

 
Deutsches Rotes Kreuz
Tieringen – Hausen am Tann

Corona-Schnelltests
Wir testen immer freitags von 19.15 bis 19.45 Uhr in der Ge-
meindehalle in Hausen a.T. Die Anleitung zur Anmeldung gibt es 
unter www.drk-tieringen-hausen.de. Sondertermine für Grup-
pen ab zehn Personen gibt es auf Anfrage. Sprechen Sie uns 
an.

Auch sind unsere Helfer weiterhin im Schnelltestzentrum in 
Meßstetten tätig. Hier ein herzliches Dankeschön für euer Eh-
renamtliches Engagement.
Dienstabend
Der für Februar geplante Dienstabend in Obernheim wird Coro-
nabedingt auf Montag,14.3.2022 verlegt. Beginn ist 19.30 Uhr. 
Bitte haltet euch diesen Termin frei.

Altkleidersammlung
Am Samstag, 26.3.2022 sammeln wir Altkleider. Die Altkleider-
säcke werden noch von unseren Helfern verteilt.

Hauptversammlung
Die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 findet am 
Samstag, 9.4.2022 um 19.00 Uhr im DRK-Raum in Tieringen 
statt. Nähere Infos folgen.

Blutspende
Unser nächster Blutspendetermin ist am Mittwoch, 27.4.2022 
in der Schlichemhalle in Tieringen. Nähere Infos folgen.

 

Sportverein Hausen am Tann

Abteilung Tischtennis
Am Freitag wird ab 9:30 Uhr Tischtennis gespielt

Herausgeber: Gemeinde Hausen am Tann
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt und alle sonstigen Verlaut
barungen der Gemeindeverwaltung Hausen am Tann ist das Bürger-
meisteramt. Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den 
Anzeigenteil ist das Druck- und Verlagshaus Hermann Daniel GmbH 
+ Co. KG, Grünewaldstr. 15, 72336 Balingen, Telefon 07433  266-121, 
Fax 07433  266-201, E-Mail: mitteilungsblatt@zak.de.
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich zu entrichtenden 
Abonnementgebühr.
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An:

in Ratshausen
Suche weitere landwirtschaftliche Flächen

Elmar + Christian Gerigk • Obere Esch 1 • 72359 Dotternhausen
• Höchste Kaufpreise bei Barzahlung

Pachtzahlungen 150 € / ha
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Ihre Feier hilft!
Wildtiere undNatur danken.
040 970 78 69-0
www.DeutscheWildtierStiftung.de/Spenden

Geschenke.
statt

Spenden
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Mütter
brauchen Kuren.
Mehr denn je.

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE13 7002 0500 0008 8555 04

Vielen Dank!

Die Gemeinschaftliche Kirchenpflege
der evang. Kirchengemeinden
Weilstetten, Laufen a.d. Eyach, Unter
dem Böllat und der Gesamtkirchen-
gemeinde Steinach-Schlichemtal

sucht für ihre 4 evangelischen Kindergärten
in Weilstetten, Erzingen, Streichen und Dürrwangen ab sofort

Erzieher/päd. Fachkräfte nach § 7 KitaG (m/w/d)
in Vollzeit oder in Teilzeit-Formen zur unbefristeten Anstellung
sowie Vertretungskräfte (stundenweise) mit gleicher Qualifikation

Unsere Kindergärten betreuen in unterschiedlicher Gruppenanzahl Kinder im Alter
ab 2 Jahren im Regel- und/oder VÖ-Betrieb mit Altersmischung, im Kindergarten
Streichen auch ab 1 Jahr in einer Krippengruppe. Überall arbeiten wir nach dem
Konzept des Gleichberechtigten Arbeitens und vergüten Sie, beim Vorliegen der
Voraussetzungen, in der Entgeltgruppe S 8a.

Ihr Profil:
Sie verfügen über eine abgeschlossene und anerkannte Berufsausbildung
•  haben Freude an der Arbeit mit Kindern und Eltern
•  bringen Teamfähigkeit und Kreativität mit
•  identifizieren sich mit unserem christlichen Profil
•  sind einer christlichen Kirche zugehörend

dann bieten wir Ihnen:
•  eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
•  ein gutes Betriebsklima in motivierten Teams
•  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•  eine tarifgerechte Bezahlung nach der KAO/TVöD
 mit den üblichen Sozialleistungen

Ab Sommer 2022 vereinzelt noch frei:

FSJ-Praktikantenstellen in Koop. mit der Diakonie oder Erzieher im Anerken-
nungsjahr sowie PIA-Ausbildungsplätze (Praxisintegrierte Ausbildung) mit
Ausbildungsvergütung

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Bewerben Sie sich gerne mit den üblichen Unterlagen bei der
Gemeinschaftlichen Kirchenpflege Weilstetten, Personalbüro,
Stollenau 29, 72336 Balingen oder per E-Mail
kirchenpflege.weilstetten@elkw.de
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Tel. 07433/930224.
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt.

SPENDEN SIE
ZUKUNFT.

Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende kranken Kindern 
und Jugendlichen in der Kinderklinik Tübingen. 
Hilfe für kranke Kinder - Die Stiftung
DE61 6415 0020 0000 5548 55 | SOLADES1TUB
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Geschenk-Ideen
www.lebenshilfe-shop.de

oder Katalog anfordern: Tel. 0531 47191400

Miteinander – Füreinander
Gemeinsam stark im Zollernalbkreis

www.selbsthilfe-zollernalbkreis.de

Helfen Sie Menschen mit geistiger Behinderung!
www.lebenshilfe-vererben.de

Bedenken Sie die Lebenshilfe in Ihrem Testament.
Gerne senden wir Ihnen unseren Ratgeber

zum sinnerfüllten Vererben zu und beraten Sie persönlich.
Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.
Raiffeisenstraße 18, 35043 Marburg

Ihr Ansprechpartner:
Jürgen Reuter, Tel.: 06421 491-113, reuter@lebenshilfe.de


